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Kurz informiert

▶▶ Inkassokosten
Anrechnung der Pauschale des § 288 Abs. 5 S. 1 BGB 

| Der EuGH hat durch Beschluss vom 11.4.19 (C 131/18, Abruf-Nr. 210409) 
entschieden: Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16.2.11 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr ist dahin auszulegen, dass der dem Gläubiger nach deren 
Art. 6 Abs. 1 zustehende Pauschalbetrag von 40 EUR auf den in Art. 6 Abs. 3 
dieser Richtlinie vorgesehenen angemessenen Ersatz anzurechnen ist. |

Der Kläger begehrte die Verurteilung des Schuldners u. a. zur Zahlung einer 
Pauschale von 40 EUR gemäß § 288 Abs. 5 S. 1 BGB. Nachdem das AG der Kla-
ge mit Ausnahme der Pauschale stattgegeben hatte, legte der Kläger gegen 
das Urteil Berufung beim LG ein. Dieses wies die Berufung zurück und führte 
aus: Der Pauschalbetrag sei auf die vorgerichtlichen Anwaltskosten anzurech-
nen. Auf die zugelassene Revision hat der BGH das Verfahren ausgesetzt und 
dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt. Der EuGH stellt klar: Ein Gläubi-
ger kann bei Verzug des Schuldners nicht vorgerichtlich entstandene Anwalts-
kosten und zusätzlich den Pauschalbetrag erstattet verlangen. Dieser ist viel-
mehr auf die entstandenen Anwaltskosten anzurechnen.

merKe | Sind die Rechtsanwaltskosten geringer als 40 EUR, können die pau-
schalen Kosten in Höhe von 40 EUR weiterhin geltend gemacht werden. 
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Grundsatz

Ausnahme

▶▶ Zwangsvollstreckung
Keine terminsgebühr bei räumungsvollstreckung 

| Bei der Räumungsvollstreckung kommt es immer wieder vor, dass der 
Gläubiger sich vor Ort anwaltlich vertreten lässt. Es stellt sich im Rahmen 
der anschließenden Kostenfestsetzung nach § 788 ZPO dann die Frage, ob 
der Gläubigervertreter hierfür eine 0,3-Terminsgebühr beanspruchen kann. 
Nein, sagt das LG Karlsruhe (24.5.19, 5 T 81/18, Abruf-Nr. 212120). |

Die Entscheidung ist richtig. In der Zwangsvollstreckung entsteht nach 
Nr. 3310 VV RVG eine Terminsgebühr nur für die Teilnahme an ganz bestimm-
ten Terminen, nämlich an einem

▶� gerichtlichen Termin: Hierunter fallen Termine vor dem Richter bzw. 
Rechtspfleger (nicht: Gerichtsvollzieher). Dies betrifft Verfahren nach  
§§ 887 bis 890, 764, 765a, 858 Abs. 5, 872 bis 877, 882 ZPO,

▶� Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft gemäß §§ 802c, 807 ZPO 
(Höchstwert: 2.000 EUR; § 25 Abs. 1 Nr. 4 ZPO),

▶� Termin zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung (eV): Hierunter fal-
len die Verfahren nach § 836 Abs. 3, § 883 ZPO, in denen der Gerichtsvoll-
zieher bei der Herausgabevollstreckung dem Schuldner die eV abnehmen 
muss; ebenso fällt hierunter die Abnahme der eV nach bürgerlichem Recht 
(z. B. § 259 Abs. 2, § 260 Abs. 2, § 2028 Abs. 2, § 2057 S. 2 BGB) nach § 889 
ZPO vor dem zuständigen Rechtspfleger (§ 20 Nr. 17 RpflG).
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht oder 
Inkassodienstleister müssen Sie den Forderungseinzug 
perfekt beherrschen. Kommt dann die Insolvenz des 
Schuldners hinzu, wird die Situation noch komplizierter. 
Unser Experte Stefan Lissner bringt das komplexe 
Themengeflecht auf den Punkt: In nur 2,5 Stunden am 
PC liefert er Ihnen aktuelle Strategien, mit denen 
Sie den Forderungsverlust nachhaltig vermeiden und 
das Vermögen des Gläubigers sichern. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Inkasso und Insolvenzrecht
Erfolgreiches Forderungsmanagement

Referent
Stefan Lissner
Dipl.-Rechtspfleger (FH) 

Fachautor mehrerer Bücher zum 
Insolvenzrecht (z. B. Fachanwalts-
kommentar zum Insolvenzrecht) 
und zahlreicher Fachbeiträge 

Teilnehmerkreis
Fachanwälte für Insolvenzrecht, 
Insolvenzverwalter, Rechts-
abteilungen von Unternehmen, 
Rechtsanwälte 

Termine
20.01.2020, 07.04.2020, 
13.07.2020, 10.11.2020

jeweils 14:00 ― 16:45 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 1048

Stefan Lissner

„Berechtigte Forderungen erhalten 

und durchsetzen – ich stelle Ihnen 

die neuesten Strategien vor!“

Aktuelles Programm unter: 
iww.de/s189

Je 2 Stunden nach 
§15 FAO pro Webinar
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